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18. Änderung 
 

 
 

Erweiterung 
 

der textlichen Festsetzungen 
 
 

 
Die bisher rechtsgültigen  Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 25 „Ortskern 
Marienheide“  werden für  den  Bereich  der 18. Änderung geändert. 

 
Rechtsgrundlagen 

 
Für die planungsrechtlichen Festsetzungen: 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zur Zeit gültigen 

Fassung. 
-  
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 127) in der zur Zeit 

gültigen Fassung 
 

Für die bauordnungsrechtlichen (gestalterischen ) Festsetzungen: 
 
- Landesbauordnung Nordrhein- Westfalen (BauO NW) in der Bekanntmachung der 

Neufassung vom 13.04.2000 (GVBl. 2000 Nr. 18) in der zur Zeit  gültigen Fassung. 
 
 
Ergänzend zu den zeichnerischen Festsetzungen sind textliche Festsetzungen Bestandteil 
des Bebauungsplanes.  
 
Für den Geltungsbereich dieser  Bebauungsplanänderung wird  gemäß  § 11 Abs. 2         
Bau NVO  festgesetzt, dass 2 großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von je 1.400 qm  zulässig sind.  
 
Hinweis: 
Landschaftspflegerische Maßnahmen: 
Die Begrünungsmaßnahmen sind nach Vorgaben des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrages zum Bebauungsplan (B1-B4) vorzunehmen. 
 
 
Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 25 „Ortskern Marienheide“ bleiben 
unverändert. 
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